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Corporate Governance beschäftigt sich mit den
Strukturen und Prozessen guter Unternehmens-
führung, -überwachung und -transparenz.

Corporate Governance Kodex
Bilfinger Berger unterstützt das Ziel des Deut-
schen Corporate Governance Kodex, die Trans-
parenz und Nachvollziehbarkeit des Corporate
Governance Systems zu erhöhen und das Ver-
trauen der nationalen und internationalen Anle-
ger, der Kunden, der Mitarbeiter und der Öffent-
lichkeit in die Leitung und Überwachung deut-
scher börsennotierter Unternehmen zu fördern.
Die Bilfinger Berger AG entspricht sämtlichen
Empfehlungen des Deutschen Corporate Gover-
nance Kodex in der Fassung vom 14. Juni 2007 mit
einer notwendigen Ausnahme. Die Einzelheiten
ergeben sich aus der von Vorstand und Aufsichts-
rat am 6. Dezember 2007 abgegebenen Erklärung
gemäß §161 AktG. Sie lautet: „Die Bilfinger Berger
AG entspricht sämtlichen Empfehlungen des
Deutschen Corporate Governance Kodex in der
Fassung vom 14. Juni 2007. Hiervon ausgenom-
men ist die Empfehlung in Ziffer 5.4.3 Satz 3
(Bekanntgabe von Kandidatenvorschlägen für
den Aufsichtsratsvorsitz an die Aktionäre), weil
diese Empfehlung nicht der im Aktiengesetz fest-
gelegten Kompetenzverteilung entspricht. Die
Wahl des Aufsichtsratsvorsitzenden obliegt
allein dem Aufsichtsrat.

Seit Abgabe der Entsprechenserklärung vom
Dezember 2006 entsprach Bilfinger Berger sämt-
lichen Empfehlungen des Deutschen Corporate
Governance Kodex in der Fassung vom 12. Juni
2006 mit Ausnahme der vorgenannten Empfeh-
lung in Ziffer 5.4.3 Satz 3."

Auch fast alle unverbindlichen Anregungen
des Deutschen Corporate Governance Kodex wer-
den von Bilfinger Berger erfüllt. Ausgenommen

hiervon sind lediglich die Erreichbarkeit des wei-
sungsgebundenen Stimmrechtsvertreters der
Aktionäre auch während der Hauptversamm-
lung (Ziffer 2.3.3) und die Einbeziehung von auf
den langfristigen Unternehmenserfolg bezoge-
nen Bestandteilen in die Aufsichtsratsbezüge
(Ziffer 5.4.7). Der bis zur Hauptversammlung am
21. Mai 2008 amtierende Aufsichtsrat hat eine
einheitliche Amtszeit. Für die Neuwahl in dieser
Hauptversammlung wird gemäß der Kodex-
Anregung in Ziffer 5.4.6 eine unterschiedliche
Amtsperiode für zwei Aufsichtsratsvertreter der
Anteilseigner vorgeschlagen.

Corporate Governance Struktur
Die Bilfinger Berger AG ist eine Aktiengesell-
schaft nach deutschem Recht und verfügt als sol-
che über eine duale Führungs- und Kontrollstruk-
tur, bestehend aus Vorstand und Aufsichtsrat.
Drittes Gesellschaftsorgan ist die Hauptver-
sammlung. Von der in § 15 der auf unseren Inter-
netseiten veröffentlichten Satzung eröffneten
Möglichkeit, einen Beirat zu bilden, wird derzeit
nicht Gebrauch gemacht.

Vorstand
Der Vorstand leitet die Gesellschaft in eigener
Verantwortung. Die Vorstandsmitglieder werden
vom Aufsichtsrat bestellt. Der Vorstand besteht
aus sechs Mitgliedern (siehe Seite 175).

Einzelheiten zur Vergütung der Mitglieder des
Vorstands finden sich in einem Vergütungs
bericht, der als Bestandteil des Corporate Gover-
nance Berichts diesem angeschlossen ist (siehe
Seite 39).



Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht zu
jeweils der Hälfte aus Vertretern der Anteilseig-
ner und Vertretern der Arbeitnehmer. Der noch
bis zur Hauptversammlung am 21. Mai 2008
amtierende Aufsichtsrat hat 16 Mitglieder (siehe
Seite 172). Da nunmehr im Inland regelmäßig
mehr als 20.000 Arbeitnehmer beschäftigt sind,
erhöht sich gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 3 MitbestG die
Zahl der Aufsichtsratsmitglieder auf 20. Dement-
sprechend werden von der Hauptversammlung
am 21. Mai 2008 zehn Vertreter der Anteilseigner
gewählt. Die Wahl der Arbeitnehmervertreter
erfolgt dem Mitbestimmungsgesetz entspre-
chend durch die Mitarbeiter. Der Aufsichtsrat
berät und überwacht die Geschäftsführung
durch den Vorstand. Im Rahmen seines Berichts
informiert der Aufsichtsrat die Aktionäre über
seine Tätigkeit (siehe Seite 44).

Die derzeitige Zusammensetzung des Auf-
sichtsrats und seiner für eine effizientere Tätig-
keit gebildeten Ausschüsse ist dem Kapitel Orga-
ne der Gesellschaft im Geschäftsbericht zu ent-
nehmen (siehe Seite 174).

Die Vergütung der Mitglieder des Aufsichts-
rats ist im angeschlossenen Vergütungsbericht
dargestellt (siehe Seite 42).

Hauptversammlung
Die Hauptversammlung ist mindestens einmal
jährlich einzuberufen. Der Vorstand legt ihr
unter anderem den Jahresabschluss und den
Konzernabschluss, den Lagebericht und den Kon-
zernlagebericht vor. Sie entscheidet über die
Gewinnverwendung sowie die Entlastung von
Vorstand und Aufsichtsrat, wählt die Anteilseig-
nervertreter im Aufsichtsrat und den Abschluss-
prüfer. Darüber hinaus beschließt sie über 
Satzungsänderungen und in weiteren, in Gesetz
und Satzung bestimmten Fällen. Jede Aktie
gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme.

Directors’ Dealings
Die Mitglieder des Aufsichtsrats und des Vor-
stands, sonstige Personen mit Führungsauf-
gaben, die regelmäßig Zugang zu Insider-
informationen der Gesellschaft haben und zu
wesentlichen unternehmerischen Entscheidun-
gen befugt sind, sowie bestimmte Personen, die
in einer engen Beziehung zu den Vorgenannten
stehen, sind nach § 15 a Wertpapierhandelsgesetz
gesetzlich verpflichtet, Erwerb und Veräußerun-
gen von Bilfinger Berger Aktien und von sich
darauf beziehenden Finanzinstrumenten, insbe-
sondere Derivaten, ab einem Betrag von mehr als
5 T€ im Kalenderjahr gegenüber der Bilfinger Ber-
ger AG offenzulegen. Mitteilungen über entspre-
chende Geschäfte haben wir im Internet unter
www.bilfinger.de unverzüglich veröffentlicht.

Die Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat
besitzen keine Aktien der Gesellschaft oder sich
darauf beziehende Finanzinstrumente, die
zusammen direkt oder indirekt mehr als 1 Pro-
zent der von der Gesellschaft ausgegeben Aktien
ausmachen.

Compliance-System
Wesentlicher Bestandteil unseres Compliance
Systems ist der Verhaltenskodex. Bilfinger Berger
ist sich bewusst, dass nur durch verantwortungs-
bewusstes Handeln unter Beachtung ethischer
Prinzipien die Interessen des Unternehmens und
seiner Partner wirksam gewahrt werden können.
Diese Prinzipien haben wir in unserem Verhal-
tenskodex eindeutig festgehalten. Die Verhal-
tensgrundsätze, die für alle Mitarbeiter des 
Konzerns gelten, enthalten die fundamentalen
Regeln zur Bekämpfung von Korruption, Be-
stechlichkeit, verbotenen Absprachen, illegaler
Beschäftigung und zum Sozialverhalten im
Unternehmen. Da im In- und Ausland vielfältige



rechtliche und gesellschaftliche Rahmenbedin-
gungen bestehen, enthält der Kodex darüber
hinaus länderspezifische Verhaltensrichtlinien.

Ein Netzwerk, bestehend aus dem Chief 
Compliance Officer des Konzerns und ihm fach-
lich zugeordneten Compliance Officer der opera-
tiven Führungsgesellschaften, stellt die Verbrei-
tung und Anwendung unseres Verhaltenskodex
sicher. Ergänzend zur Funktion interner Om-
budsleute haben wir einen externen Ombuds-
mann, Herrn Rechtsanwalt Dr. Erich G. Bähr 
(Tel. +49 (0) 69 74 50 50), benannt, über den Mit-
arbeiter, aber auch Personen außerhalb des
Unternehmens, auf Fehlverhalten hinweisen
können. Die von uns implementierten Kontroll-
systeme zur Einhaltung des Verhaltenskodex
umfassen Routine- und Sonderprüfungen durch
die Konzernrevision, spezielle Kontrollen hin-
sichtlich der Einhaltung der Vorschriften für
Wettbewerb und Arbeitnehmereinsatz sowie 
die Regelung und Überprüfung des Einsatzes 
von Dritten im Zusammenhang mit der Auftrag-
serlangung. Unser Verhaltenskodex und das
Compliance System sind Gegenstand von Veran-
staltungen für Mitarbeiter, Mitarbeitergesprä-
chen und umfangreichen Schulungsmaßnah-
men. So war Compliance eines der zentralen The-
men einer Roadshow des Vorstandsvorsitzenden
in Deutschland, bei der über 800 Mitarbeiter per-
sönlich angesprochen wurden. Durch Sofortmel-
dung bei gravierenden Fällen sowie durch Quar-
tals- und Jahresberichte des Chief Compliance
Officer werden der Vorstand und der Prüfungs-
ausschuss des Aufsichtsrats regelmäßig über die
Entwicklung auf diesem Gebiet unterrichtet.

Ein Compliance-Ausschuss aus den Leitern der
Bereiche Recht, Revision und Konzernaufgaben
der Zentrale, der sich mindestens einmal im
Quartal zu gemeinsamen Sitzungen trifft, unter-
stützt den Chief Compliance Officer sowohl in
der generellen Ausgestaltung und Weiterent-
wicklung des Compliance Systems als auch in der
Behandlung einzelner Compliance-Fälle.

Entdecktes Fehlverhalten zieht organisatori-
sche Maßnahmen und personelle Konsequenzen
nach sich. Die internen Erkenntnisse aus der
Berichterstattung, der Vergleich mit anderen 
Systemen und die Beurteilung durch externe
Fachleute führen zur kontinuierlichen Weiterent-
wicklung und Verbesserung unseres Compliance
Systems.

Vergütung der Gremien
Der nachfolgende Vergütungsbericht ist Bestand-
teil des Konzernlageberichts und bildet zugleich
einen Teil dieses Corporate Governance Berichts.
Der Aufsichtsrat hat ihn in die Billigung des Kon-
zernlageberichts einbezogen und macht ihn sich
für seine Berichterstattung über Corporate
Governance und Vergütung zu Eigen.

Mannheim, den 10. März 2008

Bilfinger Berger AG
Der Vorstand Der Aufsichtsrat
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